
(2) Die Aufgaben des Studentischen Sport-
ausschusses sind:
a. die Förderung des Hochschulsports in

Bezug auf die Studierenden,
b. die Verteilung und Verwendung der Mittel

des Studentischen Sportausschusses,
c. die Vertretung der Studierendenschaft

gegenüber dem Allgemeinen Deutschen
Hochschulsportverband (ADH) und

d. die Förderung des Breiten- und Freizeit-
sports.

Artikel 86
Zusammensetzung

(1) Dem Studentischen Sportausschuss
gehören folgende stimmberechtigte Mitglie-
der an:
a. die studentischen Abteilungsleiterinnen

und Abteilungsleiter der Sportarten und
b. die Vertreterin oder der Vertreter des

Fachschaftsrates Sport.

(2) Die oder der Hochschulbeauftragte der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
gehört dem Studentischen Sportausschuss
mit beratender Stimme an.

(3) Die oder der Vorsitzende und dessen
Stellvertretenden nach Artikel 87 Abs. 1 sind
auch dann stimmberechtigte Mitglieder,
wenn sie nicht zu den Mitgliedern nach Satz 1
gehören.

(4) Die Abteilungsleiterinnen und Abtei-
lungsleiter vertreten die Interessen ihrer
Sportart im Studentischen Sportausschuss.
Vereinbarungen und Entscheidungen der Ab-
teilungen bedürfen der Zustimmung des Vor-
standes des Studentischen Sportausschusses.
Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungslei-
ter werden ausgangs des Wintersemesters für
ein Jahr gewählt. Wahlberechtigt sind alle
am Hochschulsport an dieser Abteilung teil-
nehmenden Studierenden. Die Wahl ge-
schieht unter Aufsicht des Vorstandes.

Artikel 87
Vorstand

(1) Für jeweils ein Jahr wählt der Studenti-
sche Sportausschuss Ausgangs des Sommer-
semesters einen Vorstand. Er besteht aus der
oder dem Vorsitzenden und bis zu drei Stell-
vertreterinnen und Stellvertretern, von de-
nen einer oder eine die Führung der Kasse
übernimmt.

(2) Die Aufgaben des Vorstandes sind:
a. die Vertretung des Studentischen Sport-

ausschusses nach innen und außen,
b. die Erledigung des Geschäftsbetriebs des

Studentischen Sportausschusses,
c. die Vorbereitung der Sitzungen des Stu-

dentischen Sportausschusses und
d. die Erstellung einen Haushaltsvor-

schlags.

Artikel 88
Mittel

(1) Der Vorstand des Studentischen Sport-
ausschusses verwaltet die im Haushaltsplan
der Verfassten Studierendenschaft ausgewie-
senen Mittel. Sie werden verwendet für:
a. die Förderung des Breiten- und Freizeit-

sport (mindestens 20 % des Gesamtbetra-
ges),

b. die Teilnahme an den Deutschen Hoch-
schulmeisterschaften seitens der Studie-
renden,

c. sonstige Hochschulveranstaltungen, die
unter studentischer Verantwortung statt-
finden,

d. hochschulsportliche Lehrgänge und Ta-
gungen und

e. den laufenden Geschäftsbetrieb, Verwal-
tung und Aufwandsentschädigungen.

(2) Näheres regelt die Finanzordnung der
Verfassten Studierendenschaft.

Artikel 89
Haushaltsplan

Der Vorstand des Studentischen Sportaus-
schusses erstellt einen Haushaltsvorschlag.
Der Vorschlag wird vom Studentischen
Sportausschuss mit der Mehrheit der anwe-
senden Mitglieder beschlossen. Dieser wird
dem Studierendenparlament zur Entschei-
dung vorgelegt und in den Gesamthaushalts-
plan der Verfassten Studierendenschaft
übernommen.

Artikel 90
Sitzungen

(1) Während der Vorlesungszeit ist der Stu-
dentische Sportausschuss von dem oder der
ersten Vorsitzenden grundsätzlich zu min-
destens drei ordentlichen Sitzungen einzube-
rufen.

(2) Außerordentliche Sitzungen sind von dem
oder der ersten Vorsitzenden auf Verlangen
von fünf Mitgliedern einzuberufen. Sie dürfen
nur über nicht bis zur nächsten ordentlichen
Sitzung aufschiebbare Anträge beschließen.

(3) Die Sitzungen des Studentischen Sport-
ausschusses sind grundsätzlich öffentlich.
Bei Personalangelegenheiten kann die Öf-
fentlichkeit ausgeschlossen werden.

Abschnitt XVI
Übergangs- und Schlussbestimmungen

Artikel 91
Mehrheiten

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, wer-
den Anträge mit der Mehrheit der Stimmen
der anwesenden Mitglieder des beschlussfas-
senden Organs beschlossen. Dabei zählen
nur die Ja- und die Nein-Stimmen, Enthal-
tungen werden nicht berücksichtigt. Wird
keine Mehrheit erreicht gilt der Antrag als
abgelehnt. Dies gilt auch für Personenwah-
len.

(2) Bedarf es zu einer Wahl oder zur Annahme
eines Antrages der Mehrheit der satzungs-
gemäßen Mitglieder eines Gremiums, müssen
mehr als die Hälfte der satzungsgemäßen
Mitglieder des Gremiums mit Ja stimmen.

Artikel 92
Wahlen

(1) Alle Wahlen nach Maßgabe dieser Sat-
zung sind allgemein, unmittelbar, frei, gleich
und geheim.

(2) Die Wahlordnung der Verfassten Studie-
rendenschaft ist Bestandteil dieser Satzung.

Artikel 93
Geltung der Gemeindeordnung

des Landes Rheinland-Pfalz

Soweit keine Regelung in dieser Satzung
oder in einer aufgrund dieser Satzung erlas-
senen Geschäftsordnung getroffen wurde, ist
die Gemeindeordnung des Landes Rhein-
land-Pfalz in ihrer jeweilig gültigen Fassung
entsprechend anzuwenden. Dies gilt auch,
wenn eine zu erlassende Geschäftsordnung
nicht erlassen wurde.

Artikel 94
Fristen

(1) Ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis
oder ein in den Lauf eines Tages fallender
Zeitpunkt maßgebend, so wird bei der Be-
rechnung der Frist der Tag nicht mit gerech-
net, in welchen das Ereignis oder der Zeit-
punkt fällt.

(2) Ist der Beginn eines Tages, der für den
Anfang einer Frist maßgebende Zeitpunkt,
so wird dieser Tag bei der Berechnung der
Frist mit gerechnet.

(3) Eine nach Tagen bestimmte Frist endet,
falls nicht anders geregelt, mit dem Ablauf
des letzten Tages der Frist.

(4) Fällt das für den Fristbeginn oder das
Fristende maßgebliche Ereignis in die vorle-
sungsfreie Zeit, so wird die Frist vom an-
gekündigten Beginn der Lehrveranstaltun-
gen an berechnet.

(5) Tage im Sinne dieser Satzung sind Vorle-
sungstage.

Artikel 95
Schlussbestimmungen

(1) Änderungen dieser Satzung sind nur
möglich auf Beschluss von zwei Dritteln der
anwesenden Mitglieder des Studierenden-
parlaments. Ein Beschluss zur Änderung der
Satzung bedarf der vorherigen Stellungnah-
me des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft, Jugend und Kultur des Landes
Rheinland-Pfalz.

(2) Die Satzungsänderung tritt in Kraft,
wenn sie nach der Genehmigung des zustän-
digen Ministers oder der zuständigen Minis-
terin im Staatsanzeiger für Rheinland- Pfalz
bekannt gemacht worden ist; im Übrigen gilt
§ 106 Abs. 3 des Hochschulgesetzes.

(3) Mit Inkrafttreten dieser Satzung werden
aufgehoben: die Satzung der Studierenden-
schaft in der Fassung vom 12. November
2002 und alle Bestimmungen in bisherigen
Ordnungen der Studierendenschaft, die dieser
Satzung entgegenstehen.

Mainz, den 30. Juli 2008

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Benjamin  F r ö h l i c h - R o d r i g u e s

7923.

Fachprüfungsordnung
der Universität Trier für die

Prüfung in dem Bachelorstudiengang
Volkswirtschaftslehre (Nebenfach)

Vom 26. September 2008

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetzes
vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 167), BS 223-41,
geändert durch das 1. Landesgesetz zur
Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften
vom 19. Dezember 2006, hat der Fachbe-
reichsrat des Fachbereichs IV der Univer-
sität Trier am 21. Mai 2008 die folgende Ord-
nung für die Prüfung in dem Bachelorstudi-
engang Volkswirtschaftslehre (Nebenfach)
beschlossen. Diese Ordnung hat das Ministe-
rium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und
Kultur mit Schreiben vom 3. September
2008, Az: 9526 Tgb. Nr.: 60/08, genehmigt.
Sie wird hiermit bekannt gemacht.

Inhalt

§ 1 Geltungsbereich

§ 2 Zugangsvoraussetzungen

§ 3 Gliederung und Profil des Studiums

§ 4 Studienumfang, Module

§ 5 Prüfungsausschuss

§ 6 Beisitzerinnen und Beisitzer

§ 7 Modulprüfungen

§ 8 Auslandsstudium

§ 9 Zeugnis

§ 10 Inkrafttreten

Anhang 1: Prüfungsgegenstände und Modul-
beschreibungen

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die vorliegende Fachprüfungsordnung
gilt in Verbindung mit der Allgemeinen Prü-
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fungsordnung für die Bachelorstudiengänge
an der Universität Trier. Regelungen, die
allgemein verbindlich bereits in der Allge-
meinen Prüfungsordnung festgelegt sind,
werden in der vorliegenden Prüfungsord-
nung nicht mehr aufgegriffen. Regelungen,
die gemäß der Allgemeinen Prüfungsord-
nung für die Bachelorstudiengänge an der
Universität Trier eine fächerspezifische
Konkretisierung erlauben, werden hier kon-
kretisiert.

(2) Diese Ordnung regelt die Prüfung in dem
Bachelorstudiengang Volkswirtschaftslehre
(Nebenfach) des Fachbereichs IV an der Uni-
versität Trier.

§ 2
Zugangsvoraussetzungen

Über die in § 2 Allgemeine Prüfungsordnung
für den Bachelor geregelten Zugangsvoraus-
setzungen hinaus werden folgende Kenntnis-
se und Kompetenzen vorausgesetzt:

Ausreichende aktive und passive englische
Sprachkenntnisse, die zur Lektüre englisch-
sprachiger Fachliteratur und zur Teilnahme
an Lehrveranstaltungen in englischer Spra-
che befähigen.

Basiskenntnisse auf der Ebene allgemeiner
Medienkompetenz (u. a. neuere Textverar-
beitungs-, Präsentations- und Tabellenkal-
kulationsprogramme).

§ 3
Gliederung und Profil des Studiums

(1) Das Bachelorstudium beginnt jeweils
zum Wintersemester.

(2) Der Bachelorstudiengang Volkswirt-
schaftslehre hat folgende Profilausrichtun-
gen:

Der Bachelorstudiengang Volkswirtschafts-
lehre vermittelt eine systematische Ein-
führung in die Grundlagen, Schwerpunkte
und Methoden der Volkswirtschaftslehre.
Ziel ist die Befähigung zur Analyse volks-
wirtschaftlich relevanter Fragestellungen.
Dabei wird der theoretischen als auch der
methodischen Ausbildung hoher Stellenwert
beigemessen. Eine Vertiefung erfolgt über
ein Spezialisierungsstudium in zwei (von
vier) Kernbereichen (siehe § 4 (3)). Das Ne-
benfach Volkswirtschaftslehre (60 Leis-
tungspunkte) wird durch das Studium eines
Hauptfachs ergänzt, das 120 Leistungspunk-
te umfasst. 

Der Bachelorstudiengang Volkswirtschafts-
lehre vermittelt zusammen mit einem Haupt-
fach die für den Übergang in die Berufspraxis
notwendigen Fach- und Methodenkenntnisse
und die Fähigkeit, die zentralen Zusammen-
hänge des jeweiligen Faches zu überblicken
und grundlegende wissenschaftliche Metho-
den und Erkenntnisse anzuwenden.

§ 4
Studienumfang, Module

(1) Der zeitliche Gesamtumfang in Semester-
wochenstunden (= SWS), der für den erfolg-
reichen Abschluss des Nebenfachstudiums
erforderlichen Leistungen, beträgt 30 SWS.

(2) Zum erfolgreichen Abschluss des Bache-
lorstudiengangs Volkswirtschaftslehre müs-
sen insgesamt 60 Leistungspunkte (LP)
nachgewiesen werden, die auf folgende Mo-
dule entfallen:
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Leistungspunkte SWS

1. Grundzüge der Volkswirtschaftslehre I + II 8 4

2. Grundzüge der Mathematik I 4 2

3. Deskriptive Statistik oder
Grundzüge der empirischen Sozialforschung I 4 2

Summe der Leistungspunkte: 16 8

Grundlagen und Methoden

Vertiefung und Spezialisierung

Leistungspunkte SWS

4. Vertiefung im Studienfach (I) 12 6

5. Vertiefung im Studienfach (II) 12 6

6. Volkswirtschaftslehre im 1. Kernbereich 12 6

7. Volkswirtschaftslehre im 2. Kernbereich 8 4

Summe der Leistungspunkte 44 22

(3) Studierende haben zwei der in Absatz 4 genannten Kernbereiche als Spezialisierung zu
bestimmen. 

Aus dem ersten Kernbereich werden aus dem bestehenden Angebot Veranstaltungen im Um-
fang von 12 LP gewählt; im zweiten Kernbereich Veranstaltungen im Umfang von 8 LP. 

(4) Die Kernbereiche des Faches Volkswirtschaftslehre sind:

A B C D

Internationale Arbeit und Finanz- und Markt und Konsum
Wirtschafts- Soziale Sicherung Kommunal-
beziehungen wissenschaft

Die obigen fachbezogenen Bezeichnungen
der Kernbereiche A bis D kennzeichnen
Wahlpflichtmodule, die von den Studieren-
den als Spezialisierung gewählt werden kön-
nen.

(5) Die den jeweiligen Pflicht- und Wahl-
pflichtmodulen zugehörigen Lehrveranstal-
tungen, die gleichzeitig die Prüfungsgegen-
stände des Bachelor-Nebenfachstudiums
darstellen, die zugehörigen Lehrformen, die
vorausgesetzten Studienleistungen und die
Leistungspunkte sind in Anhang 1 aufge-
führt. Qualifikationsziele, Inhalte, Teilnah-
mevoraussetzungen usw. der einzelnen Lehr-
veranstaltungen werden im Modulhandbuch
geregelt. 

(6) Die zu den Modulen in Anhang 1 aufge-
führten Lehrveranstaltungen können auf
Antrag der Modulbeauftragten durch Be-
schluss des Fachbereichsrates verändert und
an aktuelle Entwicklungen angepasst wer-
den. In gleicher Weise können die aufgeführ-
ten Lehrformen z. B. um Übungselemente
oder Gruppenarbeiten ergänzt werden. Neue
bzw. veränderte Lehrveranstaltungen sind
durch eine Änderungsordnung bekannt zu
geben. Die entsprechenden Anpassungen
sind im Modulhandbuch zu dokumentieren.

§ 5
Prüfungsausschuss

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus vier
Hochschullehrerinnen bzw. Hochschulleh-
rern, sowie je einem Mitglied aus der Gruppe
der Studierenden, aus der Gruppe der aka-
demischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und aus der Gruppe der nichtwissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die
Gruppe der Hochschullehrerinnen / Hoch-
schullehrer besteht aus der jeweiligen Deka-
nin bzw. dem Dekan des Fachbereich IV, so-
wie drei Professorinnen sowie Professoren
oder Hochschullehrerinnen bzw. Hochschul-
lehrern. Die Leiterin oder Leiter des Hoch-
schulprüfungsamtes ist beratendes Mitglied.

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses
werden vom zuständigen Fachbereichsrat
gewählt. Sie wählen aus ihrer Mitte die oder
den Vorsitzende(n) sowie deren Stellvertrete-
rin oder Stellvertreter, die jeweils der Gruppe
der Hochschullehrerinnen bzw. der Hoch-
schullehrer angehören müssen. Die Wieder-
wahl eines Mitglieds ist möglich. Scheidet
ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine Nach-
folgerin oder ein Nachfolger für die restliche
Amtszeit gewählt.

(3) Der Prüfungsausschuss entscheidet mit
einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden
Mitglieder; wobei sich mindestens zwei Pro-
fessorinnen bzw. zwei Professoren unter den
Stimmberechtigten befinden müssen. Bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder
des Vorsitzenden den Ausschlag.

(4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses führt die Geschäfte des Prü-
fungsausschusses. Die Durchführung der
Prüfungsverwaltung wird von der oder dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses in
Zusammenarbeit mit der Leiterin oder dem
Leiter des zuständigen Prüfungsamtes gere-
gelt.

(5) Belastende Entscheidungen des Prü-
fungsausschusses sind der oder dem betrof-
fenen Studierenden unverzüglich schriftlich
mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 6
Beisitzerinnen und Beisitzer

(1) Bei mündlichen Ergänzungsprüfungen ist
von der jeweiligen Fachprüferin oder dem
Fachprüfer eine Beisitzerin oder ein Beisit-
zer zu bestimmen.



(2) Bei mündlichen Ergänzungsprüfungen
hat die Beisitzerin bzw. der Beisitzer kein
Fragerecht und darf auch in die Feststellung
der Note nicht einbezogen werden.

§ 7
Modulprüfungen

(1) Mit Ausnahme der Seminare werden alle
für das Nebenfach relevanten Fachprüfun-
gen schriftlich in Form von studienbeglei-
tenden Klausuren abgenommen.

(2) Die Dauer der schriftlichen Prüfungen ist
wie folgt zu staffeln:

Veranstaltungen mit 4 Leistungspunkten:
60 Minuten

Veranstaltungen mit 6 Leistungspunkten:
90 Minuten

Veranstaltungen mit 8 Leistungspunkten:
120 Minuten

Voraussetzung für die Vergabe von Leis-
tungspunkten ist bei allen Modulen bzw.
Lehrveranstaltungen das Bestehen der
schriftlichen, studienbegleitenden Prüfun-
gen. Sofern die Veranstaltungsleiterin oder
der Veranstaltungsleiter nichts anderes be-
stimmt, wird bei allen Lehrveranstaltungen
der Nachweis der regelmäßigen Teilnahme
durch das Bestehen der Modulprüfungen ge-
führt.

(3) Schriftliche Prüfungen können ganz oder
teilweise auch im Antwort-Wahl-Verfahren
(„Multiple-Choice“- (MC-)Verfahren) durch-
geführt werden. Der im MC-Verfahren ge-
prüfte Teil einer Klausur ist separat zu be-
werten. Der Bewertungsschlüssel ist in der
Klausur offen zu legen. Eine MC-Prüfung ist
bestanden, wenn mindestens 50 Prozent der
auf den MC-Prüfungsteil entfallenden Bewer-
tungspunkte erreicht wurden oder wenn die
von einem Prüfling erzielte MC-Punktezahl
um nicht mehr als 15 Prozent die durch-
schnittlich erreichte Bewertungspunktzahl
derjenigen Prüflinge im MC-Teil einer Klau-
sur unterschreitet, die nach der Regelstudien-
zeit von 6 Semestern erstmals an der Prüfung
teilgenommen haben. Die Leistungen der MC-
Prüfungen sind wie folgt zu bewerten:

Wurde die für das Bestehen der Prüfung er-
forderliche Mindestzahl zutreffend beant-
worteter Prüfungsfragen erreicht, so lautet
die Note

„sehr gut“ wenn mindestens 75 Prozent,

„gut“ wenn mindestens 50 aber
weniger als 75 Prozent,

„befriedigend“ wenn mindestens 25 aber
weniger als 50 Prozent,

„ausreichend“ wenn keine oder weniger als
25 Prozent,

der darüber hinaus gestellten Prüfungsfra-
gen zutreffend beantwortet wurden. Wurde
eine schriftliche Prüfung nur zum Teil als
MC-Prüfung durchgeführt, so errechnet sich
die Gesamtnote der Klausur aus dem ge-
wichteten Noten-Mittelwert der beiden
Klausurteile (MC-Prüfung und Klausurfra-
gen), wobei die Gewichtung entsprechend
der für die beiden Teile vorgesehen Bearbei-
tungszeit oder des Anteils an der in der Prü-
fung zur erzielenden Gesamtpunktzahl er-
folgt.

(4) Jede schriftliche Prüfung kann einmal
wiederholt werden. Mit Ausnahme der Se-
minare wird in den übrigen Modulen inner-
halb der Regelstudienzeit insgesamt zwei-
mal die Möglichkeit zu einer mündlichen
Ergänzungsprüfung gewährt, wenn ein
Modul oder Teile eines Moduls nach der
Wiederholung einer schriftlichen Prüfung
nicht bestanden sind. Eine Meldung zur
mündlichen Ergänzungsprüfung kann erst
dann erfolgen, wenn innerhalb eines Mo-
duls alle Möglichkeiten zu schriftlichen
Teilprüfungen ausgeschöpft sind. Pro Mo-
dul darf nur eine nicht bestandene Teil-
leistung in Form einer mündlichen Ergän-
zungsprüfung erbracht werden, die zwi-
schen 15 und 30 Minuten dauert. Die
Durchführung der mündlichen Ergän-
zungsprüfung hat bis zum Ende des nächs-
ten Anmeldetermins nach der letzten erfolg-
reich bestanden Teilprüfung bzw. nach der
letzten nicht bestandenen Wiederholungs-
prüfung, falls diese die letzte Teilprüfung
in einem Modul darstellt, zu erfolgen und
muss schriftlich beim Hochschulprüfungs-
amt beantragt werden. Hält die Kandidatin
oder der Kandidat diese Frist nicht ein, so
ist die Möglichkeit zu einer mündlichen
Ergänzungsprüfung in dieser Teilleistung
vertan und die Prüfung für dieses Modul
gilt als nicht bestanden.

(5) Im Rahmen der Seminare erfolgt die Prü-
fung durch die Anfertigung und Präsenta-
tion einer Hausarbeit oder mehrerer schrift-
licher Arbeiten bzw. Präsentationen. 

(6) Der Stellenwert der Gesamtnote einer
Modulprüfung für das Nebenfachstudium
ergibt sich aus den Leistungspunkten des
Moduls im Verhältnis zu 60.

(7) Die Festsetzung der Anmeldungs- und
Prüfungstermine für die studienbegleitenden
Klausuren erfolgt durch das Hochschulprü-
fungsamt.

§ 8
Auslandsstudium

(1) Studien- und Prüfungsleistungen können
auch im Ausland erworben werden. Das
Auslandsstudium darf erst begonnen wer-
den, wenn alle zu den Grundlagen und
Methoden gehörigen Module bzw. Veranstal-
tungen erfolgreich absolviert wurden (vgl. § 4
Abs. 2).

(2) Im Rahmen des Auslandsstudiums kön-
nen in folgenden Bereichen insgesamt max.
20 Leistungspunkte erworben werden:

Vertiefungen im Studienfach 

in den Kernbereichen des Studienfaches 

(3) Die Äquivalenz der im Ausland erworbe-
nen Leistungen für die im Bachelorstudium
an der Universität Trier geforderten Inhalte
muss mit der oder dem jeweils fachlich
verantwortlichen Hochschullehrerin bzw.
Hochschullehrer abgestimmt und dem Hoch-
schulprüfungsamt durch die Kandidatin
bzw. den Kandidaten schriftlich vorgelegt
werden.

§ 9
Zeugnis

Die Namen der Prüferinnen und Prüfer wer-
den im Zeugnis aufgeführt.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung im Staatsanzeiger für Rhein-
land-Pfalz in Kraft.

Trier, den 26. September 2008

Der Dekan des Fachbereichs IV
der Universität Trier

Univ.-Prof. Dr. Paul  W i n d o l f

NR. 39 / SEITE 1664 S TA AT S A N Z E I G E R MONTAG, DEN 27. OKTOBER 2008

Anhang 1: Prüfungsgegenstände und Modulbeschreibungen: (zu § 4 Abs. 6)

Pflichtmodule Lehrveranstaltungen Lehrform Voraussetzungen LP

Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Mikroökonomik  (4 LP)
Makroökonomik (4 LP)

Vorlesung
Vorlesung

keine 8

Statistik I oder Grundzüge der empirischen
Sozialforschung I

Deskriptive Statistik (4 LP) oder
Grundzüge  der empirischen Sozial-
forschung I (4 LP)

Vorlesung
Vorlesung

keine 4

Grundzüge der Mathematik I Mathematik I  (4 LP) Vorlesung keine 4

Vertiefung VWL I: Mikroökonomik/
Finanzwissenschaft

Mikroökonomik I (4 LP)
Mikroökonomik II (4 LP)
Finanzwissenschaft (4 LP)

jeweils: Vorlesung/Seminar/
Übung/Kolloquium

Grundzüge der VWL 12

Vertiefung VWL II: Makroökonomik/
Außenwirtschaft

Makroökonomik I (4 LP)
Makroökonomik II (4 LP)
Außenwirtschaft (4 LP)

jeweils: Vorlesung/ Semi-
nar/ Übung/ Kolloquium

Grundzüge der VWL 12

Wahlpflichtmodule Lehrveranstaltungen Lehrform Voraussetzungen LP

Spezialisierung: Studienfach Kernbereich 1 siehe Auflistung der Kernbereiche siehe Kernbereiche Grundzüge der VWL 12

Spezialisierung: Studienfach Kernbereich 2 siehe Auflistung der Kernbereiche siehe Kernbereiche Grundzüge der VWL 8



7924.

Bekanntmachung gemäß § 3a
des Gesetzes über die

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
(Ausbau Knotenpunkt B 327 / K 102

bei Schloß Reifenthal)

Der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach
(Straßenbaubehörde) mit Sitz in 55543 Bad
Kreuznach, Alzeyer Straße 27, beabsichtigt,
den Knotenpunkt der Bundesstraße 327 und
der Kreisstraße 102 (B327 / K102) bei Schloß
Reifenthal verkehrsgerecht auszubauen. Die
Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 3c
UVPG hat ergeben, dass eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem UVPG für
das o. a. Vorhaben nicht erforderlich ist, da
von dem Vorhaben keine erheblichen nach-
teiligen Umweltauswirkungen zu erwarten
sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Fest-
stellung gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht
selbstständig anfechtbar ist.

Bad Kreuznach, den 13. Oktober 2008

Landesbetrieb Mobilität
Bad Kreuznach
Norbert  O l k

7925.

Bekanntmachung
der öffentlichen Sitzung
der Regionalvertretung

der Planungsgemeinschaft Westpfalz
am 14. November 2008, 9.30 Uhr,

in Kaiserslautern

Die Sitzung der Regionalvertretung der Pla-
nungsgemeinschaft Westpfalz findet am
Freitag, 14. November 2008, 9.30 Uhr, im
Rathaus Kaiserslautern, großer Ratssaal,
statt.

Tagesordnung

TOP 1 Zukunft der Regionalplanung/West-
pfalzstrategie

a) Westpfalzstrategie;
hier: Beratung und Beschluss

b) Zukunft der Regionalplanung/Pla-
nungsgemeinschaften
hier: Beratung und Beschluss

TOP 2 Wahlen
Wahl eines Nachfolgers für Frau Mar-
tina Krug in den Regionalvorstand
Wahl eines Nachfolgers für Herrn
Alexander Baden in den
- Regionalvorstand
- Ausschuss I
- Ausschuss  II

TOP 3 Kassen- und Haushaltsrechnung 2007
a) Entgegennahme der Kassen- und

Haushaltsrechnung 2007 und des
Prüfberichtes sowie Feststellung
der Kassen- und Haushaltsrech-
nung

b) Stellungnahme zu den Feststellun-
gen des Prüfberichtes

TOP 4 Entlastung des Regionalvorstandes
und des Leitenden Planers

TOP 5 Bestellung eines Rechnungsprüfungs-
amtes zur Prüfung der Kassen- und
Haushaltsrechnung 2008

TOP 6 Satzungsänderung

TOP 7 Haushalt 2009 - Feststellung der
Haushaltssatzung

TOP 8 Verschiedenes

Kaiserslautern, den 10. Oktober 2008 

Planungsgemeinschaft Westpfalz
OB Dr. Bernhard  M a t h e i s

Vorsitzender

7926.

Siebte Änderung der Satzung
der Rheinischen Zusatzversorgungskasse
für Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufgrund des § 13 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1
des Gesetzes über die kommunalen Versor-
gungskassen und Zusatzversorgungskassen
im Lande Nordrhein-Westfalen -VKZVKG-
hat der Kassenausschuss in der Sitzung am
14. Mai 2008 wie folgt beschlossen.

Die Satzung der Rheinischen Zusatzversor-
gungskasse für Gemeinden und Gemeinde-

verbände vom 29. Oktober 2002 (GV. NRW.
2002 S. 540) in der Fassung der Sechsten
Satzungsänderung vom 10. Dezember 2007
(GV.NRW. 2008 S. 334), wird wie folgt geän-
dert:

I.

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt
geändert:

Im Inhaltsverzeichnis wird in der In-
haltsangabe § 46b neu eingefügt und
wie folgt gefasst:

„Gerichtsstand“

2. In § 4 wird folgender Absatz 4 ange-
fügt:

„1Der Leiter der Kasse und der Ge-
schäftsführer haben ihre Aufgaben mit
der Sorgfalt zu erfüllen, die sie in eige-
nen Angelegenheiten anzuwenden
pflegen. 2Die Haftung ist auf Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.“

3. In § 5 Abs. 4 wird nach dem Satz 1 fol-
gender Satz eingefügt:

„2§ 4 Abs. 4 gilt entsprechend.“

Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden zu
den Sätzen 3 bis 5.

4. § 13 wird wie folgt geändert:

Hinter Absatz 7 wird folgender Absatz
8 neu angefügt:

„Für Klagen aus dem Mitgliedschafts-
verhältnis ist ausschließlich das Ge-
richt am Sitz der Kasse zuständig.“

5. § 15 wird wie folgt geändert:

In Absatz 2 wird folgender neuer Satz 9
angefügt:

„Die Sätze 5 bis 8 gelten entsprechend,
wenn ein Mitglied Pflichtversicherte
von einem anderen Mitglied des Ab-
rechnungsverbandes I im Wege der
Ausgliederung übernommen hat.“

6. In § 19 Abs. 1 Buchst. j werden die
Worte „befreit worden sind“ durch die
Worte „nach § 17 Abs. 3 Buchst. e der
Satzung in der am 31. Dezember 2001
maßgebenden Fassung befreit wurden“
ersetzt.

Sonstige Veröffentlichungen

MONTAG, DEN 27. OKTOBER 2008 S TA AT S A N Z E I G E R NR. 39 / SEITE 1665

Kernbereiche

„Volkswirtschaftslehre“ Lehrveranstaltungen Lehrform Voraussetzungen

LP

(A) Internationale
Wirtschaftsbeziehungen (IWB)

IWB-Spezialisierung I (4-6 LP)

IWB-Spezialisierung II (4-6 LP)

IWB-Spezialisierung III (4-6 LP)

Vorlesungen,

Seminare und/oder

Übungen

Grundzüge der VWL 14

(B) Arbeit und Soziale Sicherung
(ASS)

ASS-Spezialisierung I (4-6 LP)

ASS-Spezialisierung II (4-6 LP)

ASS-Spezialisierung III (4-6 LP)

Vorlesungen,

Seminare und/oder

Übungen

Grundzüge der VWL 14

(C) Finanz- und Kommunalwissen-
schaft (FKW)

FKW-Spezialisierung I (4-6 LP)

FKW-Spezialisierung II (4-6 LP)

FKW-Spezialisierung III (4-6 LP)

Vorlesungen,

Seminare und/oder

Übungen

Grundzüge der VWL 14

(D) Markt und Konsum (MK) MK-Spezialisierung I (4-6 LP)

MK-Spezialisierung II (4-6 LP)

MK-Spezialisierung III (4-6 LP)

Vorlesungen,

Seminare und/oder

Übungen

Grundzüge der VWL 14


